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Tätigkeiten, Weisungen und Umfeld des Regresses 

1. Was ist Regress? 

Der Begriff und das Institut Regress entstammt dem Zivilrecht und dürfte den Ur-
sprung in der obligationenrechtlichen Regelung über die Solidarität in Art. 143 ff. OR 
(Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
[Fünfter Teil: Obligationenrecht] v. 11. März 1911, SR 220) haben. Regress bezeich-
net allgemein den Rückgriff eines Leistungen erbringenden Ersatzpflichtigen auf haft-
pflichtige Dritte.  
 
Beispiele: 
 

• Einer von mehreren Solidarschuldnern befriedigt den Gläubiger ganz und ver-
langt von seinen Mitschuldnern Ersatz entsprechend ihren Anteilen. 

• Der Bürge hat den Gläubiger befriedigt und verlangt die Leistung vom Haupt-
schuldner. 

• Ein Feuerversicherer zahlt an den geschädigten Gebäudeeigentümer eine 
Versicherungsleistung und nimmt Rückgriff auf den Brandverursacher. 

• Ein Arbeitnehmer wird durch einen von einem Dritten verschuldeten Autounfall 
vorübergehend arbeitsunfähig. Der Arbeitgeber, resp. dessen Unfallversiche-
rung nimmt bezüglich des weiter bezahlten Lohnes, resp. des an dessen 
Stelle bezahlten Taggeldes Regress auf den Verursacher. 

 
Nicht nur Privatrechtssubjekten, sondern auch den dem öffentlichen Recht unterste-
henden Sozialversicherungen verschafft das Gesetz eine Regressbasis1. Die gesetz-
liche Norm, welche die Sozialversicherungsträger zum Rückgriff auf haftpflichtige 
Dritte legitimiert, ist Art. 72 ATSG (Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des So-
zialversicherungsrechts v. 6. Oktober 2000, SR 830.1). Unter die Sozialversicherun-
gen fallen u. a die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), die Invalidenversi-
cherung (IV), die Unfall- (UV) und die Krankenversicherung, die Militärversicherung 
(MV) sowie die berufliche Vorsorge (bV) mit einer dem ATSG nachgebildeten Norm 
im BVG (Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-
sorge v. 25. Juni 1982, SR 831.40). Der Regress ist, obwohl im ATSG und im BVG 
geregelt, zivilrechtlicher Natur. 
 

1.1. Beispiele zum AHV- und IV-Regress: 

 
Am 1. Oktober 2010 erleidet eine 21-jährige Frau einen Unfall mit ihrer Vespa, als ihr 
eine Porschefahrerin den Vortritt nimmt. Die junge Frau erleidet eine Paraplegie, 
weshalb sie zu 50% erwerbsunfähig und ihr eine halbe IV-Rente zugesprochen wird. 
Die IV kann ihre bereits erbrachten und zukünftigen Leistungen (Berufliche Massnah-
men, IV-Rente, HE, Hilfsmittel etc.) bei der Motorfahrzeughaftpflichtversicherung der 
Porschefahrerin regressieren. 
 
Eine versicherte Person unterzieht sich an ihrem 40. Geburtstag der 8. Schönheits-
operation. Das abgesaugte Fett wird mittels einer Spritze unterhalb der Nase und im 
                                                      
1 Vgl. generell Regressportal, insbesondere Vereinbarungen, Kreisschreiben, Empfehlungen und Aus-
bildung. 
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Bereich des Kinns und der Unterlippe wieder injiziert. Da der Arzt unsorgfältig gear-
beitet hat, erleidet die versicherte Person einen Hirninfarkt und leidet seither unter in-
validisierenden Sprach- und motorischen Störungen. Der Arzt hat einen Kunstfehler 
begangen, so dass die IV für ihre Leistungen gegen ihn, resp. seine Berufshaftpflicht-
versicherung zurückgreifen kann. 
 
Die versicherte Person kommt im Oktober 2011 bei einem Flugunfall ums Leben, als 
die Maschine abstürzt. Der Verstorbene hinterlässt eine Witwe und zwei Kinder, die 
Hinterlassenenleistungen der AHV erhalten. Die AHV kann somit auf die Fluggesell-
schaft, resp. auf deren Haftpflichtversicherung regressieren. 
 

1.2. Funktionsweise und einzelne Besonderheiten des Regresses in Kürze 

Haben demnach geschädigte Personen aus einem Schadenereignis nebst ihren An-
sprüchen auf Leistungen der Sozialversicherungen (bspw. eine IV-Rente) auch Er-
satzansprüche gegen haftpflichtige Dritte, gehen diese Ansprüche im Umfang der 
Leistungen der Sozialversicherungen auf diese über (vgl. Ausbildungspapier auf dem 
Regressportal: Wirkung der Subrogation). Die Sozialversicherungen treten zum Zeit-
punkt des schädigenden Ereignisses (z.B. Unfall) in die Ersatzansprüche ein. Diese 
gehen jedoch nur soweit auf die Sozialversicherungen über, als sie auf die Behebung 
des gleichen Schadens gerichtet sind (vgl. Ausbildungspapier auf dem Regresspor-
tal: Kongruenz). In Fällen, bei welchen haftpflichtige Dritte (z.B. wegen Mitverschul-
den der geschädigten Person) nur einen Teil des Schadens zu ersetzen haben, kom-
men hierzulande vorweg die geschädigten Personen zum Zug. Deshalb kann es ein-
zelfallweise vorkommen, dass die Sozialversicherungen leer ausgehen oder ihre Re-
gressforderungen nur teilweise beglichen werden (sogenanntes Quotenvorrecht der 
geschädigten Person, vgl. Ausbildungspapier auf dem Regressportal: Vorrechte der 
geschädigten Person). Da in komplexeren Fällen mehrere Sozialversicherungen den 
Schaden der geschädigten Person ausgleichen, treten beim Regress der einzelnen 
Sozialversicherungen diverse Schwierigkeiten auf, bspw. betreffend deren Rangfolge 
oder deren Aufteilung (vgl. hiezu Ausbildungspapier auf dem Regressportal: Zusam-
mentreffen von Regressen).  
 
Die Regressansprüche der Sozialversicherungen sind nicht in jedem Fall unbestrit-
ten. Zu Diskussionen führt es meistens, wenn die geschädigte Person schon vor dem 
Unfallereignis gesundheitliche Schwierigkeiten hatte (ein sogenannter Vorzustand o-
der konstitutionelle Prädisposition) und demnach die Kausalität umstritten ist (vgl. 
Ausbildungspapier auf dem Regressportal: Kausalität). In seltenen Fällen steht den 
Sozialversicherungen aufgrund eines besonders nahen Verhältnisses der versicher-
ten zur haftpflichtigen Person (bspw. Arbeitnehmer/Arbeitgeber) der Regress nicht 
offen (vgl. Ausbildungspapier auf dem Regressportal: Haftungs- und Regressprivi-
leg).  
 
Bei der Bearbeitung von Regressfällen muss ferner der Verjährung besondere Be-
achtung geschenkt werden. Insbesondere, weil seit Januar 2020 neue Verjährungs-
normen in Kraft getreten sind. Sie sind jedoch für geschädigte Personen grundsätz-
lich favorabler (s. dazu bspw. Art. 60 ff. OR oder 128a OR). Für den Regress müssen 
weiter die Abkommen konsultiert werden: Die gemeinsamen Arbeitsgruppe 
BSV/SLK/Suva erarbeitete im letzten Jahr ein allgemeines Verjährungsabkommen, 
das die Vereinbarung 1 HMV - BSV vom 13.01.1982 (Verjährungsverzicht) ablöst. Es 
bezweckt, die Erledigung von Regressen der AHV/IV sowie der Unfallversicherer 

https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Ausbildung/d/Lol_Wirkungen_der_Subrogation_d_2020.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Ausbildung/d/Gre_Kongruenz_d_2013.pdftio
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Ausbildung/d/Stf_Vorrechte_der_geschaedigten_person_d_2013.pdff
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Ausbildung/d/Stf_Vorrechte_der_geschaedigten_person_d_2013.pdff
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Ausbildung/d/Gre_Zusammentreffen_von_Regressen_d_2013.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Ausbildung/d/Gre_Zusammentreffen_von_Regressen_d_2013.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Ausbildung/d/Bt_Kausalitaet_d_2013.pdff
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Ausbildung/d/Stf_Haftungs_und_Regressprivileg_d_2013.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Ausbildung/d/Stf_Haftungs_und_Regressprivileg_d_2013.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Vereinbarungen/d/HMV_BSV19821.pdf
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(Suva und Unfallversicherer gemäss Art. 68 Abs. 1 UVG) und Privatversicherer auf 
der einen Seite und den Haftpflichtversicherern auf der anderen Seite durch eine 
klare Verjährungsregelung zu vereinfachen. Das Abkommen ist per 1.1.2020 in Kraft 
getreten und vom BSV, der Suva und von den wichtigsten Haftpflichtversicherungen 
unterzeichnet. Auf der Webseite des SVV sind auch alle beteiligten Akteure publi-
ziert: (vgl. auch Ausbildungspapier auf dem Regressportal: Verjährung sowie die Ver-
einbarung, BSV/SLK/Suva 2020 sowie die Guidelines etc., mehr dazu unten, unter 
Ziff. 3.1.). 
 

2. Tätigkeiten, Umfeld und Partner des Regresses 

Die Regressansprüche der AHV und IV werden unter Leitung des Bundesamtes für 
Sozialversicherungen (BSV) durch die Regressdienste (RD) der Ausgleichskassen, 
IV-Stellen oder Sozialversicherungsanstalten geltend gemacht. Das BSV hat folgen-
den acht kantonalen Regressdiensten diese Aufgabe übertragen: 
 
- Regressdienst Basel  
- Regressdienst Bern 
- Regressdienst St. Gallen  
- Regressdienst Tessin, welcher auch den Auslandregress Italien macht 
- Regressdienst Wallis 
- Regressdienst Waadt, welcher auch den Auslandregress Frankreich, Spanien und 

Portugal macht  
- Regressdienst Zentralschweiz 
- Regressdienst Zürich 
 
 
Sämtliche Ausgleichskassen und IV-Stellen, resp. Sozialversicherungsanstalten, wir-
ken bei der Ausübung des Regresses mit. Bei jeder Anmeldung zum Leistungsbezug 
muss die entsprechende Stelle überprüfen, ob als Ursache ein Haftpflichtereignis 
(z.B. Autounfall) in Frage kommt. Sobald Indizien dafürsprechen, muss die IV-Stelle 
oder die Ausgleichskasse von den versicherten Personen weitere Auskünfte einholen 
(sogenanntes Ergänzungsblatt R ausfüllen lassen) und den Fall entweder dem zu-
ständigen Regressdienst oder bei Fällen mit Suva-Leistungen der Suva melden. Die 
eigentliche Reressfallbearbeitung nimmt der zuständige Regressdienst oder die Suva 
an die Hand (s. zum Verfahren Kreisschreiben Regress AHV, Kreisschreiben Re-
gress IV, Ziff. 4 ff, s. zu den Kreisschreiben mehr dazu unten, unter Ziff. 3.2.).  
 
Weitere Partner sind letztlich auch die Anwältinnen und Anwälte, welche Prozesse 
für die Sozialversicherungen führen sowie die haftpflichtigen Dritten, namentlich die 
Mitgliedgesellschaften des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SVV; vormals 
HMV; Schweizerische Vereinigung der Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicherer). 
 

3. Weisungen, Vereinbarungen, Empfehlungen, Formulare 

Damit die Verfahrensabläufe in den Regressfällen vereinfacht und vereinheitlicht 
werden, sind zwischen den verschiedenen Partnern, Kreisschreiben, Vereinbarungen 
und Empfehlungen erarbeitet worden. Im Weiteren sind auf dem Regressportal auch 
die Formulare aufgeschaltet. Im Besonderen sind zu erwähnen: 
 

https://www.svv.ch/de/allgemeines-verjaehrungsabkommen
https://www.svv.ch/de/allgemeines-verjaehrungsabkommen
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Ausbildung/d/Bt_Verjaehrung_d_2016.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Vereinbarungen/d/SVV_Verjaehrungsabkommen_BSV_2020-DE-2.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Vereinbarungen/d/Guidelines_Verjaehrungsabkommen_2020_def_26.02.2020.pdf
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3.1. Vereinbarungen: 

Vereinbarung BSV/SLK/Suva 2020 (Abkommensfälle) 
 
Die oben genannte Vereinbarung ist wohl die wichtigste und hat zum Ziel, dass die 
beteiligten Gesellschaften im Rahmen der Deckung (auch für ihre Versicherten) ge-
nerell auf die Einrede der Verjährung verzichten, sofern der Regressanspruch ihr 
grundsätzlich innert dreier Jahre ab dem schädigenden Ereignis (resp. seit schriftli-
cher Anmeldung zum Sozialversicherungsbezug) schriftlich angemeldet wurde. Nach 
der Anzeige ist die Verjährung während 10 Jahren ab AHV/IV-Anmeldung, aber ma-
ximal bis 15 Jahre nach dem schädigenden Ereignis gewahrt, sofern nicht rechtzeitig 
ein Verjährungsverzicht eingeholt oder andere verjährungs-unterbrechende Mass-
nahmen ergriffen wurden. Massgebend sind grundsätzlich die nach Rechtslage auf 
den betreffenden Haftpflichtanspruch anwendbaren Verjährungsfristen.  
 
Es wurden Guidelines für Abkommensfälle vor 2020 (IV/AHV Anmeldung bis Ende 
2019) und Fälle nach 2020 (IV/AHV Anmeldung ab 2020) erarbeitet.  
 

3.2. Kreisschreiben (KS): 

- Kreisschreiben über die Aufgaben der Ausgleichskassen bei der Ausübung des 
Rückgriffs auf haftpflichtige Dritte (KS Regress AHV), gültig ab 1. Oktober 2007 und 
seine Anhänge. 
 
Dieses Kreisschreiben (und seine Anhänge) regelt die Zusammenarbeit der Aus-
gleichskassen (AK), der Regressdienste und des Bundesamtes für Sozialversiche-
rungen bei der Geltendmachung des Rückgriffs der AHV auf haftpflichtige Dritte für 
Leistungen der AHV an Hinterlassene. 
 
- Kreisschreiben über die Aufgaben der IV-Stellen bei der Ausübung des Rückgriffs 
auf haftpflichtige Dritte (KS Regress IV), gültig ab 1. April 2009 und seine Anhänge 
und seine Anhänge. 
 
Dieses Kreisschreiben (und seine Anhänge) regelt die Zusammenarbeit der IV-Stel-
len, der Ausgleichskassen, der Regressdienste und des Bundesamtes für Sozialver-
sicherungen bei der Geltendmachung des Rückgriffs der IV auf haftpflichtige Dritte 
für Leistungen der IV an Invalide sowie für bestimmte Leistungen der AHV an Alters-
rentner/innen. 
  

https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Vereinbarungen/d/SVV_Verjaehrungsabkommen_BSV_2020-DE-2.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Vereihttps:/www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Vereinbarungen/d/Guidelines_Verjaehrungsabkommen_2020_def_26.02.2020.pdf%20nbarungen/d/Guidelines_Verjaehrungsabkommen_2020_def_26.02.2020.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Kreisschreiben/d/KS_Neu/318.108.01_d_KS_Regress_AHV_2019_ohne_Anhang.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Kreisschreiben/d/KS_Neu/318.108.02_d_KS_Regress_IV_2019_ohne_Anhang.pdf
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3.3.  Empfehlungen: 

 
Weiter hat die Arbeitsgruppe BSV/Suva/SVV verschiedene Empfehlungen zur Re-
gresserledigung erarbeitet, welche unter http://www.regress.admin.ch/ unter Empfeh-
lungen abrufbar sind:  
 
12/2018 Auswirkungen der IV-rechtlichen Änderungen 2018: Gemischte Methode 

und Erhöhung Intensivpflegezuschlag  
 
11/2012 Auswirkungen der IV-Revision 6a  
 
10/2007 Auswirkungen der 5. IV-Revision 
 
9/2005 Absichtserklärung: Regress des Sozialversicherers auf den Haftpflicht-

versicherer  
  

Meldestellen -> Liste 
 

 
7/2003 Regress der Vorsorgeeinrichtung - Empfehlung und Schlussbericht  
 
6/2003 Versorgungsschaden 
 
5/2003 Verzicht und Widerruf bei Leistungen der Sozialversicherungen und Ko-

ordination mit Haftpflichtansprüchen 
  
4/2003 Verzugszins nach Art. 26 ATSG und dessen Auswirkung auf die Re-

gressabwicklung  
 
3/2003  Überentschädigungsberechnung nach Art. 69 ATSG  
 
2/2003  ATSG Übergangsrecht 
 
1/2001  Empfehlung zum Rentenschaden 
  

http://www.regress.admin.ch/
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlungen/d/Empfehlung12_2018_BSV_SLK_Suva.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlungen/d/Empfehlung12_2018_BSV_SLK_Suva.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlungen/d/empf_26_04_2012auswirkungen_IV6a.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlungen/d/5te_IV-Revision.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlungen/d/empf_09_05_Regress_SV_auf_H3_Absichtserkl_D_2018.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlungen/d/empf_09_05_Regress_SV_auf_H3_Absichtserkl_D_2018.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlungen/d/Meldestellen_Stand_Juni_2015.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlungen/d/Meldestellen_Stand_Juni_2015.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlungen/d/empf_07_03_vorsorgeeinrichtung_29.11.05.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlungen/d/empf_06_2003versorgungsschaden_30.10.03.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlun-gen/d/2003_05_ATSG_23_Widerruf_SV_und_Koordination_H3__Rev_Dez_2009.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlun-gen/d/2003_05_ATSG_23_Widerruf_SV_und_Koordination_H3__Rev_Dez_2009.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlungen/d/empf_04_03_verzugszins_03.09.03.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlungen/d/empf_04_03_verzugszins_03.09.03.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlungen/d/2003_03_Ueberentschadigung_ATSG_69.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlungen/d/empf_02_03_atsg_11.11.05.pdf
https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Empfehlungen/d/rentenschaden_empf.pdf
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3.4. Formulare: 

Dem Regressportal können unter Formulare noch diverse weitere Formulare sowie 
insbesondere die Ergänzungsblätter R AHV und die Ergänzungsblätter R IV in diver-
sen Sprachen (D, F, I, E, Esp, P) entnommen werden (nota: je nach Sprache muss 
auf Deutsch oder Französisch gewechselt werden). 
 

4. Weitere Arbeitsinstrumente 

Es stehen sodann verschiedene Arbeitsinstrumente zur Verfügung, um die Leistungen 
der Sozialversicherungen, resp. den haftpflichtrechtlichen Schaden zu berechnen und 
das Regresssubstrat bestimmen zu können. Folgende Arbeitsinstrumente gelangen 
am häufigsten zur Anwendung (vgl. auch Ausbildungspapier auf dem Regressportal: 
Schadens- und Regressberechnung): 
Leistungsseitig: 
 

1. Vertigo (via Leonardo) 
2.  Sumex II 
3. Telezas 3 

 
Für die haftpflichtrechtliche Berechnung insbesondere: 

1. LEONARDO sowie Capitalisator 
 
Ein weiteres wichtiges Arbeitsinstrument für die Literatur/Judikatur bildet das Judocu 
oder Swisslex.  
 
Die Anleitungen zu diesen Tools sind grösstenteils auf dem Regressportal abrufbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni 2020, Lorena Locher  

https://www.regress.admin.ch/dienstleistungen/formulare/

